Seite 17 des Vertrages Gebäude/Innenräume SBE ./. 


I n g e n i e u r v e r t r a g


Gebäude und Innenräume




Auftraggeber (AG)		Stadt Essen, Sport- und Bäderbetriebe‚ 
Rathaus Porscheplatz, 
45127 Essen



und	





[bookmark: Text2]Auftragnehmer (AG)		     
[bookmark: Text3]     
[bookmark: Text4]     







wird folgender Vertrag geschlossen:
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§ 1
Gegenstand des Vertrages

1.1 Projektart:		☐  Neubau
		☐  Umbau
		☐  Erweiterung
		☐  Modernisierung
		☐  Instandsetzung
[bookmark: Text5]		☒  Sanierung

1.2 Projektbezeichnung:
[bookmark: Text6]Fliesensanierung Sportbad Thurmfeld, Reckhammerweg 84, 45141 Essen

	Projektziele:
[bookmark: Text7]	Sanierung der keramischen Beckenauskleidung



§ 2
Grundlagen des Vertrages

[bookmark: _GoBack]2.1	Die Allgemeinen Vertragsbestimmungen für Verträge mit freiberuflich Tätigen bei der Durchführung von Bauaufgaben der Stadt Essen ‑AVB Bau‑ sind Bestandteil dieses Vertrages, soweit im Folgenden keine abweichenden Vereinbarungen getroffen werden.

	Die AVB Bau sind beigefügt, soweit sie dem Auftragnehmer nicht bereits bekannt sind.

2.2	Honorarberechnung (Anlage 1)

2.3	Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zugrunde zu legen:

	2.3.1	☐	    Das genehmigte Raum‑ und Raumnutzungsprogramm
[bookmark: Text10]			    vom       (Anlage ),

	2.3.2	☐     Die Forderungen und Anregungen des Auftraggebers
		         (Anlage ),

	2.3.3	☒     Sonstige Unterlagen:  (Anlage 1)

	Abweichungen hiervon bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

2.4	Soweit dieser Vertrag nichts anderes bestimmt, gelten ergänzend nacheinander:

	2.4.1	Die Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) in der derzeit gültigen Fassung,

	2.4.2	Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) in der bei Vertragsabschluß geltenden Fassung,

	2.4.3	Die Bestimmungen über den Werkvertrag (§§ 631 ff BGB).


2.5	☐  Die Baumaßnahme bedarf der Baugenehmigung, Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigung nach der Bauordnung für das Land Nordrhein‑Westfalen (BauO NW) in der jeweils geltenden Fassung und den dazu erlassenen Durchführungsvorschriften.


§ 3
Entwurfsverfasser

3.1	Der Auftragnehmer ist Fachplaner im Sinne des § 58 Abs. 2, Satz 1 der Bauordnung für das Land Nordrhein‑Westfalen (BauO NW) in der derzeit gültigen Fassung. 



§ 4
Leistungen des Auftragnehmers

4.1	☐	Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer die Leistungen nach § 5 Ziff...

4.2	☒	Der Auftraggeber beabsichtigt, dem Auftragnehmer bei Fortsetzung der Planung	und Ausführung der Baumaßnahme weitere Leistungen ‑einzeln oder im	Ganzen‑ zu übertragen. Die Übertragung durch den Auftraggeber bedarf der	Schriftform. Ein Rechtsanspruch des Auftragnehmers auf Übertragung weiterer	Leistungen besteht nicht.



§ 5
Art und Umfang der Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat ‑ soweit im § 4 beauftragt ‑ folgende Leistungen aus dem Leistungsbild des § 34 HOAI, zu erbringen. 

5.1	Vorbereitung der Vergabe, das sind:

	5.6.1	Die Grundleistungen der Leistungsphase 6:
		
	☒	Ermitteln von Mengen als Grundlage für das Aufstellen von Leistungsverzeichnissen in Abstimmung mit Beiträgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter.

	☒	Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungsbereichen, einschließlich der Wartungsleistungen auf Grundlage bestehender Regelwerke.

	☒	Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten.
 
	☒	Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse.

	☒	Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung.

	☒	Zusammenstellen der Vergabeunterlagen.

[bookmark: Text16]	5.6.2	Als besondere Leistungen:      
		     

5.2	Mitwirkung bei der Vergabe; das sind:

	5.7.1	Die Grundleistungen der Leistungsphase 7:

	☐	Einholen von Angeboten.

	☒	Prüfen und Werten der Angebote, Aufstellen der Preisspiegel nach Einzelpositionen, Prüfen und Werten der Angebote für zusätzliche oder geänderte Leistungen der ausführenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise.

	☒	Führen von Bietergesprächen.
 
	☒	Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung.

	☒	Erstellen der Vergabevorschläge, Mitwirken bei der Dokumentation der Vergabeverfahren.

	☒	Zusammenstellen der Vertragsunterlagen und bei der Auftragserteilung.

[bookmark: Text17]	5.7.2	Als besondere Leistungen:      
		     
	
5.3	Objektüberwachung (Bauüberwachung); das sind:

	5.8.1	Die Grundleistungen der Leistungsphase 8:

	☒	Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit der öffentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit den ausführenden Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den Montage- und Werkstattplänen, den einschlägigen Vorschriften und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.

	☒	Mitwirken bei der Koordination der am Projekt Beteiligten.

	☒	Aufstellen,  Fortschreiben  und  Überwachen des Terminplans (Balkendiagramm).
 
	☒	Dokumentation des Bauablaufs (Bautagebuch).

	☒	Prüfen und Bewerten der Notwendigkeit geänderter oder zusätzlicher Leistungen der Unternehmer und der Angemessenheit der Preise.

	☒	Gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen.
		
	☒	Rechnungsprüfung in rechnerischer und fachlicher Hinsicht mit Prüfen und Bescheinigen des Leistungsstandes anhand nachvollziehbarer Leistungsnachweise.

	☒	Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnungen der ausführenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen und dem Kostenanschlag.
 
	☒	Kostenfeststellung.

	☒	Mitwirken bei Leistungs- u. Funktionsprüfungen.

	☒	fachtechnische   Abnahme   der   Leistungen auf Grundlage der vorgelegten Dokumentation, Erstellung eines Abnahmeprotokolls,  Feststellen von Mängeln und Erteilen einer Abnahmeempfehlung.

	☐	Antrag auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran.

	☒	Prüfung der übergebenen Revisionsunterlagen auf Vollzähligkeit, Vollständigkeit und stichprobenartige Prüfung auf Übereinstimmung mit dem Stand der Ausführung.
 
	☒	Auflisten der Verjährungsfristen der Ansprüche auf Mängelbeseitigung.

	☒	Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel.

	☒	Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, der zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts.

[bookmark: Text18]	5.8.2	Als besondere Leistungen:      


5.4	Objektbetreuung und Dokumentation; das sind:

	5.9.1	Die Grundleistungen der Leistungsphase 9:

	☒	Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich notwendiger Begehungen.

	☒	Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen.

	☒	Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen.
		
[bookmark: Text19]	5.9.2	Als besondere Leistungen:      
		     


§ 6
Leistungen des Auftraggebers

6.1	Der AG ist zur Zahlung entsprechend Projektfortschritt und den Vereinbarungen gem. § 9 dieses Vertrages verpflichtet.

6.2	Bereitstellen folgender Unterlagen:
[bookmark: Text20]	Bestandsunterlagen, Ausführungsplanung, Gutachten Sachverständiger

6.3	Einholen der bauordnungsrechtlichen und sonst erforderlichen Genehmigungen oder Zustimmungen; unberührt hiervon bleiben die Verpflichtungen des Auftragnehmers im Rahmen der Grundleistungen nach § 55 u. Anlage 15.1 HOAI)

6.4	Durchführen des Vergabeverfahrens unter Verwendung der Beiträge des Auftragnehmers; hierzu gehören ggf. unter Beteiligung des Auftragnehmers: Festlegen der Vergabeart, Auswahl der Firmen, Versenden der Verdingungsunterlagen, Durchführen der Verdingungsverhandlungen, erforderliche Verhandlungen mit Bietern, Auftragserteilung.

6.5	Kassenreifmachen der vom Auftragnehmer geprüften und bescheinigten Rechnungen.
6.7	Vollzug der Zahlungsanforderungen.




§ 7
Fachliche Beteiligte

7.1	Folgende Leistungen werden von nachstehend genannten fachlich Beteiligten erbracht.

[bookmark: Text21]	7.1.1	☐  Objektplanung für Gebäude von      

[bookmark: Text22]	7.1.2	☐  Objekt‑ (Bau) Überwachung von      
		
[bookmark: Text23]	7.1.3	☐  Tragwerksplanung von      
	
	7.1.4 	☐  Planung der Kommunikationsnetze: Essener Systemhaus
		



§ 8
Termine

8.1	☐  Die zeitliche Erbringungen der Leistungen des AN nach § 5 ist wie folgt vorgesehen:

[bookmark: Text24][bookmark: Text25]		Planungszeit	von       bis      
[bookmark: Text26][bookmark: Text27]		Bauzeit	von       bis      



8.2 	☒	Eine terminliche Festlegung des Planungs- bzw. Baubeginns ist derzeit noch nicht	möglich. Daher wird lediglich die voraussichtliche Dauer wie folgt festgelegt:

[bookmark: Text29]		Bauzeit	01.05.2026 bus 30.09.2026
	Der Beginn dieser Zeiträume wird erst noch einvernehmlich festgelegt.

8.3	☐	Die Planungs- und Bauzeit wird einvernehmlich festgelegt, sobald die erforderlichen	Klärungen stattgefunden haben.



§ 9
Vergütung

9.1	Der Honorarermittlung werden zugrunde gelegt:

	9.1.1	die nach § 4 HOAI anrechenbaren Kosten der  Kostenberechnung, soweit diese nicht vorliegt, der Kostenschätzung.

[bookmark: Text30]	9.1.2	Als Umbauzuschlag im Sinne des §  56 (5) HOAI wird eine Erhöhung des Honorars um        v.H. vereinbart.

[bookmark: Dropdown1]	9.1.3	☒ Honorarzone im Sinne des § 35 Abs. 2, 3 HOAI werden für alle	Anlagengruppen wie folgt festgelegt: 


9.2	Bewertung der Leistungen:
	Grundleistungen/Besondere Leistungen

	Leistungen nach § 5
	
	Leistungsphase
gem. HOAI
	Bewertung
gem. HOAI
%
	Von der HOAI
abweichende
Bewertung*
%

	5.1
	Grundlagenermittlung
	1
	2
	0

	5.2
	Vorplanung
	2
	7
	0

	5.3
	Entwurfsplanung
	3
	15
	0

	5.4
	Genehmigungsplanung
	4
	3
	0

	5.5
	Ausführungsplanung
	5
	25
	0

	5.6
	Vorbereitung der Vergabe
	6
	10
	10

	5.7
	Mitwirkung bei der Vergabe
	7
	4
	4

	5.8
	Objektüberwachung/Bauüberwachung
	8
	32
	32

	5.9
	Objektbetreuung und Dokumentation
	9
	2
	2



	
9.3	Als Honorar wird der jeweilige               -satz der Honorartafel zu § 56 HOAI vereinbart.

[bookmark: Text33]9.4	Nebenkosten im Sinne des § 14 Abs. 2 HOAI werden durch eine Pauschale in Höhe von       v.H. des Honorars ohne Einrechnung der Umsatzsteuer abgegolten.


9.5	Soweit vertragliche Leistungen nach Stundensätzen abzurechnen sind, gelten nach-folgende Sätze als vereinbart: 

	Auftragnehmer, Geschäftsführer, 
[bookmark: Text34]	beratender Ingenieur	     	€/Stunde 

	Projektleiter		        	€/Stunde

	Sachbearbeitender Ingenieur	        	€/Stunde

	Techniker, Konstrukteur	        	€/Stunde


§ 10
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 10 AVB Bau müssen mindestens betragen:

[bookmark: Text36]für Personenschäden 		3.000.000,00 €

für Sachschäden			3.000.000,00 €




§ 11
Ergänzende Vereinbarungen

11.1	Sämtliche geforderten Planunterlagen sind neben den vertraglich geforderten	Ausführungen in .pdf auch im Dateiformat .dxf oder .dwg dem Auftraggeber	auszuhändigen.

11.2	AG und AN treffen folgende weitere Vereinbarungen:
[bookmark: Text37]	     

11.3	Mit dem Vertragsschluss verlieren andere als die in diesem Vertrag getroffenen	Vereinbarungen ihre Gültigkeit.

11.4	Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung der Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen verpflichtet. Hierfür gelten die Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) zum Tariftreue- und Vergabegesetz NRW, die als Anlage 2 beigefügt sind. 



§ 12
Schlussvorschriften

12.1	Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages einschließlich seiner Anlagen bedürfen		der Schriftform. Mündliche Nebenabreden haben die Vertragsparteien nicht getroffen.

12.2	Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages oder seiner Anlagen unwirksam sein oder	werden sollten, wird davon die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die	Parteien verpflichten sich, die unwirksamen Vereinbarungen durch solche Regelungen zu	ersetzen, die dem Sinn der unwirksamen Bestimmungen am nächsten kommen. Gleiches	gilt bei Vertragslücken.





	Auftraggeber
	
	Auftragnehmer

	
	
	

	Ort, Datum
	
	Ort, Datum

	
	
	

	(Unterschrift)
	
	(Unterschrift)                     





